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über die Widmung einer gemeindlichen

Ortsstraße „Salbeiweg“ 1

BEKANNTMACHUNG

über die Widmung einer gemeindlichen Orts-

straße „Salbeiweg“

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 

18.06.2009 folgende Widmung beschlossen:

Die neugebaute Straße erhält die Bezeichnung 

„Salbeiweg“ gemäß Art. 52 Abs. 1 BayStrWG. Die 

neu gebaute Straße Fl.Nr. 82/43 Gem. Brand wird 

gemäß Art. 6 i.v.m. Art. 46 Nr.2 BayStrWG zur 

Ortsstraße gewidmet. 

Anfangspunkt: Fl.Nr. 82/43, Nordgrenze 

Fl.Nr. 82/24 u. 82/11 Gem. Brand

Endpunkt: Fl.Nr. 82/43, Süd-Westgrenze 

Fl.Nr. 82/11 Gem. Brand

Länge: 0,058 km

Straßenbaulastträger: Markt Eckental

Die Widmungsverfügung vom 22.06.2009 ist vor 

Aufnahme in das Bestandsverzeichnis öffentlich 

bekanntzumachen (Art. 41 Abs. 3 Bayerisches Ver-

waltungsverfahrensgesetz - BayVwVfG) und kann in 

der Zeit vom 04.07.2009 bis einschließlich 

07.08.2009 beim Markt Eckental im Rathaus, Rat-

hausplatz 1, Zimmer U.06 während der 

Amtssprechstunden (Montag bis Freitag von 8.00 

bis 12.00 Uhr, zusätzlich Dienstag von 14.00 bis 

18.00 Uhr) eingesehen werden (Art. 41 Abs. 4 Satz 

2 BayVwVfG).

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb 

eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim 

Bayer. Verwaltungsgericht Ansbach, Postanschrift: 

Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Pro-

menade 24, 91522 Ansbach, schriftlich oder zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-

stelle dieses Gerichtes erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt 

Eckental) und das Klagebegehren bezeichnen und 

soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 

sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 

in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 

Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 

die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Eckental, 22.06.2009
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